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Uber die Erhaltung und Nachfiihrung
der Vermessungsfixpunkte

von Grundbuchgeometer J. Ganz, Sektionschef der Eidg. Landes-
topographie.

(SchluB.)

Jede Nachfithrung ist zu datieren. Im Punktprotokoll soll in der
letzten Kolonne der Grund und die Art der Nachfiihrung vermerkt sein.
Zudem ist es iiblich, die Punktnummer in allen jenen Fillen, wo die
Koordinaten oder Hohenwerte des Punktes veridndert worden sind, mit
einem Index zu versehen. Der zweckmiBigste Index ist die in Klammern
gefaBte Jahreszahl der Mutation. Leider besteht in der Indexgebung
keine Einheitlichkeit: Es werden als Indices vielerorts romische Zahlen
verwendet, auch die groBen Buchstaben des Alphabets. Ein einziger
Kanton gibt jedem Punkt eine neue Nummer, sobald seine Koordinaten
bzw. sein Standort verindert worden ist, um die Verwendung von
unrichtigen Koordinaten fiir ein und dieselbe Punktnummer zu verhiiten.
Diese Mafilnahme kompliziert aber die Nachfiihrungsarbeit und stort
die Ubersichtlichkeit in der Punktbenennung.

Die Weisungen vom 14. Miirz 1932 verlangen im Art. 10 fiir Muta-
tionen, welche umfangreiche Abinderungen in Text oder Zeichnung
des Versicherungsprotokolls mit sich bringen, ein neues Protokoll auf
Pauspapier zur Vervielfiltigung. Fiir diese Protokollpausen wird das
dreiteilige Formular 2 A aus der Formularsammlung fiir die Grundbuch-
triangulation verwendet und von den drei Feldern immer dasjenige
beniitzt, welches das alte Protokoll im Resultatband einnimmt. Durch
eine solche Anordnung wird es moéglich, die Reihenfolge der Punkte
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bei allfilligen Neuauflagen von ganzen Resultatbinden beizubehalten
oder iiberholte, ganze Seiten durch neue ohne weiteres zu ersetzen.

Handelt es sich bei einer Nachfilhrung nur um unwesentliche
Anderungen in der Zeichnung oder im Text, wie z. B. Ergianzung oder
Abidnderung von Orientierungsmallen, Anbauten an bestehenden Hiu-
sern, kleine Grenzinderungen, kurzum Anderungen, die im alten Proto-
koll gut angebracht werden konnen, dann wird keine neue Protokoll-
pause gezeichnet, sondern die alte korrigiert. Ob von dieser neue Abziige
fiir die Bediirfnisse des Kantons und der Eidg. Landestopographie zu
erstellen sind, hiangt vom Umfang der Korrektur ab. Da es sich aber
immer um Korrekturen von mindestens vier Kopien handelt, sind die
Falle, in denen auf neue Abziige verzichtet werden kann, selten.

Die periodischen Punktkontrollen, wie sie durch Art. 3 der Wei-
sungen vom 14. Marz 1932 den Kantonen vorgeschrieben sind, sollen
alle jene Mutationen erfassen, die nicht als laufende Fille erledigt
wurden. Da, wie die Erfahrung lehrte, die Hiufigkeit der Schadenfille
je nach der Landesgegend eine verschiedene ist, werden die Zeitabstdnde
der Kontrollen verschieden angesetzt. Normalerweise sollten Triangu-
lationen in stadtisch iiberbauten Gegenden, wo die rege Bautitigkeit
den Bestand der Fixpunkte besonders gefahrdet, in Abstinden von fiinf
Jahren durch eigenes Fachpersonal systematisch begangen, die Schiden
behoben und die Akten nachgefiihrt werden. Im parzellierten Flachland
der Hochebene kann die Kontrollperiode auf zehn Jahre, im Jura auf
zwolf Jahre und im Gebirge auf fiinfzehn Jahre angesetzt werden, da
die Schadenfille in diesen Landesteilen entsprechend weniger hiufig sind.

Die Triangulationspunkte verteilen sich auf die wverschiedenen
Landesteile ungefahr folgendermaflen:

Anzahl Punkte Periode Jahrliche Kontrolle
Alpengebiet 21600 = 32 9, 15 Jahre 1/;,5 = 1450 Punkte
Jura 6400 = 109% 12 e = 830 . 4
Mittelland 37000 = 559 10 /o = 3700
Stadte 22000 = 3% Ly /s = 400 ,,

67 000 = 100 9% 6080 Punkte

Normalerweise sollten also jahrlich ungefahr 6000 Triangulations-
punkte durch ortliche Begehung auf ihre unverianderte Erhaltung durch
geeignetes Fachpersonal iiberpriift werden. Dazu kommen von rund
25 000 eidgendssischen und kantonalen Hohenfixpunkten noch 2500
Punkte jahrlich zur Kontrolle, zusammen also rund 8500 Fixpunkle,

Grundsitzlich ist den kantonalen Vermessungsimtern die Feld-
kontrolle aller Vermessungsfixpunkte, also der Triangulationspunkte
I.—IV. Ordnung und der eidgendssischen und kantonalen Héhenfixpunkte
iiberbunden. Die Kantone besorgen auch die Wiederherstellung aller
beschiddigten Punkte oder deren Versicherungen und die Protokollierung
fler Verianderungen am Inhalt der Punktverzeichnisse und Protokolle
mit Ausnahme einer beschrinkten Anzahl von Triangulationspunkten
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des Hauptnetzes I./II. Ordnung und aller Punkte des Landesnivelle-
ments, die in den Eidg. Nivellementsverzeichnissen (ENV.) der Eidg.
Landestopographie enthalten sind. Der Pﬂege und Erhaltung dieser
wichtigsten Fixpunkte nimmt sich die Eidg. Landestopographie selbst
an. Sie nimmt die ihr von den Kantonen und vom eigenen Personal zu-
gekommenen Rapporte iiber Schadenfille dieser Punktkategorie ent-
gegen, behebt die Miingel auf dem Felde und besorgt die Nachfithrungen
in den Protokollen und Verzeichnissen dieser Punkte selbst und auf
eigene Kosten. Damit ist die noétige Kontinuitit der gleichméafBigen
Behandlung dieser wichtigsten Punkte gewéihrleistet. Damit dies auch
der Fall ist fiir die den Kantonen delegierten Nachfiithrungsarbeiten,
ist der Eidg. Landestopographie die Aufsicht tiber den Nachfiihrungs-
dienst der Kantone tibertragen als Teil ihrer Aufgabe, die sie bisher als Veri-
fikationsbehorde fiir die Grundbuchtriangulation IV. Ordnung ausiibte.

Wie eingangs bemerkt, werden die periodischen Punktkontrollen
durch Personal der kantonalen Vermessungsidmter in Regie vorgenom-
men, oder auf Grund von Arbeitsvertrigen durch freierwerbende Grund-
buchgeometer und ihre Angestellten besorgt. Dabei diirfen die unter-
geordneten, manuellen Arbeiten, d. h, Erhebung von Skizzen, Behebung
von Schiden an der Punktversicherung, Zeichnung der Protokolle
und Nachfiihrung der iibrigen Akten durch Hilfspersonal, das unter
der Leitung eines Grundbuchgeometers steht, ausgefiihrt werden. Alle
andern Operationen, hauptsiachlich diejenigen, die die Beniitzung eines
Meginstrumentes notig machen, sowie die Berechnungen, sind vom ver-
antwortlichen Grundbuchgeometer personlich zu erledigen.

Fir die Arbeiten sind Richtpreise aufgestellt worden, die fiir die
Akkordarbeiten, wie fiir die Regiearbeiten und fiir die Ausrichtung des
209%igen Bundesbeitrages an die Kantone als wegleitend beniitzt werden.
Durchschnittlich kommt die Kontrolle eines Vermessungsfixpunktes im
Rahmen der periodischen Nachfithrung einer Gruppe und inklusive
der Wiederherstellungskosten beschadigter oder verschwundener Punkte,
je nach der Landesgegend, auf Fr. 5.— bis Fr. 7.50 zu stehen. Die
Kontrollarbeiten im Gebirge sind teurer als im Mittelland, da dort die
Punkte weiter auseinander liegen und gré8ere Hohenunterschiede zu
iiberwinden sind.

Bei einem normalen Nachfithrungsbetrieb stellen sich die Gesamt-
kosten fiir die laufenden Nachfithrungen und fiir die periodischen Punkt-
kontrollen fiir die Kantone zusammen jéhrlich auf rund Fr. 50,000.—
fiir die ganze Schweiz, ohne die Aufwendungen fiir den Nachfiihrungs-
dienst der Eidg. Landestopographie mitzurechnen. Der Bundesbeitrag
an die Kantone kommt somit auf rund Fr. 10,000.— zu stehen.

Es stellt sich bei der periodischen Kontrolle von Vermessungs-
fixpunkten oft die Aufgabe, trigonometrische Punkte, deren Signalsteine
verschwunden sind, auf dem Feld abzustecken, um an Hand der frei-
zulegenden, unterirdischen Bodenplatte die oberirdische Versicherung
wieder herzustellen. In den meisten Fillen ist die Absteckung mit den
OrientierungsmafBlen des Versicherungsprotokolls leicht moglich. Es sind
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aber Fille nicht selten, wo die urspriingliche Lagezeichnung mit dem
bei der Revision vorgefundenen Zustand gar nicht mehr tibereinstimmt
und das Auffinden der Punktlage mit den alten Orientierungsmafen
des Protokolls unmdéglich ist.

In diesen Fillen kann die Bodenplatte des verlorenen Punktes nur
durch Messungen mit dem Theodolit gefunden werden. Dabei kann man
auf viele Arten vorgehen. Das naheliegendste Verfahren wire die Be-
stimmung eines Hilfspunktes in der Nihe des verlorenen Punktes,
dessen Bodenplatte wieder aufzusuchen ist, durch pothenot’schen Riick-
wiartsschnitt. Oft sind aber die noétigen drei giinstig gelegenen Anschlull-
punkte nicht sichtbar. Auch ist die logarithmische Berechnung eines
Pothenots auf dem IFelde nicht jedermanns Sache. Diese Art der Ldsung
kann zu zeitraubend werden, wenn Mef(gehilfen auf die Angabe der
Signalstelle warten, um sie neu versichern zu kénnen. Die selben-Schwie-
rigkeiten ergeben sich, wenn der gesuchte Punkt durch die Methode des
Vorwirtsabschneidens mit zwei Standpunkten logarithmisch zu berech-
nen ist.

Eine Losung, die wenig Zeitaufwand verlangt und einfach und feld-
gemil ist, ergibt sich dann, wenn die im ,,Abrif}* enthaltenen Azimute
und Entfernungen des gesuchten Punktes beziiglich zweier benachbarter
Triangulationspunkte zur Verfiigung stehen. Dies durfte aber immer
moglich sein. Das Problem wird dann folgendermafen gelost:

Mit dem Theodolit (am besten mit dem Wildtheodolit T 2) wird
auf einem in der Nihe des gesuchten Punktes P liegenden frei gewahlten

-Hilfspunkt P’, von dem aus zwei benachbarte Triangulationspunkte
A und B sichtbar sind, der Winkel A—B gemessen. Auf A (oder B)
wird der Winkel P'—B (oder A—P’) gemessen und gegen einen auflen
liegenden Triangulationspunkt M mit dem Winkel M—P’ orientiert.
Mit diesen drei gemessenen Winkeln kénnen Azimute A-—P” und B—P’
ermittelt und mit den Azimuten des Abrisses des Punktes P verglichen
werden. Mit ihren Unterschieden und den zugehérigen Entfernungen
konnen mit einem Rechenschieber die Querverschiebungen P’'—P beziig-
lich der Richtungen A—P’ und B—P’ berechnet und fiir die graphische
Ermittlung der Punktlage P beziiglich P’ beniitzt werden. Hiezu dient
das mit einem Richtungsrahmen alter und neuer Teilung versehene
Formular ,,Graphische Ermittlung von Punktbeziehungen aus Azimul-
unterschieden’‘. Mit der graphisch ermittelten Distanz und dem Azimut
P’—P kann die Lage des Punktes P miihelos abgesteckt werden. Wenn
sich die Strahlen A P und BP giinstig, d. h. nicht unter einem allzuspitzen
Winkel schneiden, sollte diese Lagebestimmung den Punkt auf 5 cm
genau liefern, eine Genauigkeit, mit der die unterirdische Platte in
jedem Fall auf den ersten Anhieb gefunden wird. Ein uberschiissiger,
dritter Strahl C wiirde im Zweifelsfall eine Kontrolle liefern, die aber
kaum notig ist.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, daB die Erhaltung und
Nachfithrung der Vermessungsfixpunkte in der Schweiz durch die
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gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und der Kantone und durch
die Aufrechterhaltung zweckmilig organisierter Nachfithrungsdienste
bei den Kantonen und beim Bund fiir die Zukunft gewihrleistet sind.
Die fritheren Fille des Zerfalls der Triangulations- und Hoéhenfixpunkt-
" netze werden somit in absehbarer Zeit nicht mehr eintreten, und die
Vermessungsgrundlagen werden in jedem Zeitpunkt fiir alle neuen
Aufgaben vermessungstechnischer Art und fir die Beendigung des
groflen Werkes der Grundbuchvermessung verfliigbar sein.

Die Genauigkeit der polygonometrischen Vermessung
der Stadt Basel

E. Bachmann, dipl. ing.

Die Genauigkeit von Stadtvermessungen, insbesondere die Fehler-
zusammensetzung in den Polygonziigen, wurde meines Wissens bis heute
nur teilweise und mehr summarisch erforscht. Jordan fithrt in seinem
bekannten Werk iiber Vermessungskunde in Band 2 einige mittlere
Fehler von Winkel- und Seitenmessungen und Zugsabschliissen in Stadten
auf,

Die angegebenen Zahlenwerte wurden jedoch nur aus einer kleinen
Gruppe von Beobachtungen abgeleitet und haben demzufolge mehr eine
orientierende als eine wissenschaftliche Bedeutung.

Die Stadtvermessung ist fiir die Fehlerermittlung geradezu pra-
destiniert. Qualifizierte Arbeitskriafte und beste Instrumente werden hier
zur Erreichung grofliter Vermessungsgenauigkeit eingesetzt. Die Fehler-
untersuchungen ermdoglichen einen wertvollen Einblick in den Fehler-
aufbau der verschiedenen Melloperationen und fithren schluflendlich zur
Erkenntnis der eigentlichen Mefligenauigkeit. Sie kommen dem Grenz-
wert der mit den heutigen Instrumenten und MeBmethoden erreichbaren
Vermessungsgenauigkeit sehr nahe.

Die Untersuchung der polygonometrischen Vermessung gestattet
die getrennte Behandlung der Seiten- und Winkelmessung. Aus ver-
schiedenen Gruppen von mittleren Fehlern lassen sich die Fehlerfort-
pflanzungsgesetze der Seiten- und Winkelmessung ableiten. Die Kenntnis
iiber das Zusammenwirken der mittleren Fehler der Seiten- und Winkel-
messung kann zur Bestimmung der theoretischen Zugsabschluf3fehler
beniitzt werden. Die theoretisch berechneten Zugsabschliisse sollten,
wenn kein Netzzwang vorhanden wire, mit den mittleren Zugsabschluf3-
ergebnissen, so wie sie aus der normalen Polygonzugsberechnung hervor-
gehen, iibereinstimmen. Da es kein Idealnetz gibt, wird es auch keine
Ubereinstimmung zwischen dem theoretischen und dem wirklichen
ZugsabschluB3fehler geben konnen. Die Differenz der beiden Berech-
nungen ist jedoch von groler Wichtigkeit, denn sie gibt Aufschlufl iiber
die GroBe der Fehleranteile der AnschluBpunkte. Aus der Fehlerbetrach-



	Über die Erhaltung und Nachführung der Vermessungsfixpunkte [Schluss]

